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Das neue Bundesgesetz über die
Restrukturierung von Unternehmen
(Restrukturierungsordnung – „ReO“)
Überblick über die neue Restrukturierungsordnung. Die ReO soll neue Möglichkeiten zur Re-
strukturierung von Unternehmen schaffen. Zur Vermeidung einer Insolvenz werden dem Unter-
nehmer damit „frühzeitig“ Sanierungsmöglichkeiten geboten, die eine rechtzeitige und nachhal-
tige Sanierung ermöglichen sollen. Einerseits bekommen durch die ReO schon bisher bekannte
Maßnahmen einer außergerichtlichen Sanierung einen rechtlichen Rahmen. Andererseits ist auch
bei einem Restrukturierungsverfahren iSd ReO zumindest gemäß des beschriebenen Verfahrens-
ablaufs mit nicht unerheblichen Kosten zu rechnen. Die Praxistauglichkeit des Restrukturie-
rungsverfahrens wird sich daher erst in den nächsten Monaten bzw Jahren zeigen. Insbesondere
das Fehlen bekannter „Vorteile“ eines Sanierungsverfahrens iSd Insolvenzordnung kann die Pra-
xistauglichkeit reduzieren.

Antragstellung
§ 1 Abs 1 ReO sieht vor, dass auf Antrag ei-
nes Schuldners ein Restrukturierungsver-
fahren einzuleiten ist, das dem Schuldner
ermöglicht, sich zu restrukturieren, um die
Zahlungsunfähigkeit abzuwenden und die
Bestandfähigkeit sicherzustellen.

Der Schuldner muss ein Unternehmer
sein.1 Schuldner des Finanzsektors sind
vom Anwendungsbereich der ReO ebenso
ausgenommen wie natürliche Personen,
die keine Unternehmer sind.2

Der Begriff der Restrukturierung wird
in der ReO sehr weit definiert. So fallen

nach § 1 Abs 2 ReO sämtliche Maßnahmen
darunter, die auf die Restrukturierung des
Unternehmens des Schuldners abzielen
und zu denen die Änderung der Zusam-
mensetzung, der Bedingungen oder der
Struktur der Vermögenswerte und Ver-
bindlichkeiten oder jedes anderen Teils der
Kapitalstruktur des Unternehmens des
Schuldners gehört, etwa der Verkauf von
Vermögenswerten oder Geschäftsbereichen
und die Gesamtveräußerung des Unterneh-
mens sowie alle erforderlichen operativen
Maßnahmen oder eine Kombination dieser
Elemente.

Voraussetzung für die Einleitung eines
Restrukturierungsverfahrens ist die wahr-
scheinliche Insolvenz des Schuldners.3 Eine
wahrscheinliche Insolvenz liegt nach § 6
Abs 2 ReO vor, wenn der Bestand des Un-
ternehmens des Schuldners ohne Restruk-
turierung gefährdet wäre, insb bei drohen-
der Zahlungsunfähigkeit. Des Weiteren
wird eine wahrscheinliche Insolvenz vermu-
tet, wenn die Eigenmittelquote4 8% unter-
schreitet und die fiktive Schuldentilgungs-
dauer5 15 Jahre übersteigt.6 Die ReO ver-

1§ 1 Abs 2 ReO. 2§ 2 ReO. 3 § 1 Abs 3 ReO. 4 § 23 URG.
5§ 24 URG. 6§ 6 Abs 2 ReO.
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weist in Bezug auf das Vorliegen einer
wahrscheinlichen Insolvenz auf die bekann-
ten URG-Kennzahlen, welche bereits im
URG als Krisenfrühindikator dienen sol-
len. Die in der Praxis bekannten Problem-
stellungen iZm der Verletzung der URG-
Kennzahlen, bspw bei Immobilienbesitzge-
sellschaften, spielen in Anbetracht der ReO
dahingehend keine Rolle. Aus dem Wort-
laut des § 1 Abs 1 ReO geht nämlich hervor,
dass lediglich die Möglichkeit einer Antrag-
stellung und keine Verpflichtung besteht.
Die Auswirkung auf etwaige Haftungen ei-
nes Geschäftsführers bei Nichteinleitung ei-
nes Sanierungsverfahrens, obwohl die Mög-
lichkeit und Notwendigkeit bestehen
würde, bleibt abzuwarten.

Ein Restrukturierungsverfahren ist
dann nicht einzuleiten, wenn ein Insolvenz-
verfahren über das Vermögen des Schuld-
ners anhängig ist oder ein Restrukturie-
rungsplan oder ein Sanierungsplan vor we-
niger als sieben Jahren bestätigt wurde.7

Im Antrag auf Einleitung des Restruk-
turierungsverfahrens ist das Vorliegen der
wahrscheinlichen Insolvenz darzulegen.8

Des Weiteren sind dem Antrag auf Einlei-
tung gem § 7 ReO folgende Unterlagen an-
zuschließen:
n ein Restrukturierungsplan oder ein Re-

strukturierungskonzept9,
n eine von dem Schuldner unterfertigte

Gegenüberstellung der voraussichtli-
chen Einnahmen und Ausgaben für
die folgenden 90 Tage, aus der sich er-
gibt, wie die für die Fortführung des Un-
ternehmens und die Bezahlung der lau-
fenden Aufwendungen notwendigen
Mittel aufgebracht und verwendet wer-
den sollen (Finanzplan), und10

n Jahresabschlüsse, zu deren Aufstellung
der Schuldner nach Unternehmensrecht
verpflichtet ist; betreibt er sein Unter-
nehmen länger als drei Jahre, so genügt
die Vorlage für die letzten drei Jahre.11

Hat der Schuldner nur ein Restrukturie-
rungskonzept, aber keinen Restrukturie-
rungplan, so hat das Gericht auf Antrag
eine Frist von höchstens 60 Tagen zur Vor-
lage eines Restrukturierungsplans einzu-
räumen. Wird ein solcher Antrag nicht zu-
gleich mit dem Antrag auf Einleitung des
Restrukturierungsverfahrens oder binnen
der zum Erlag eines Kostenvorschusses
zur Deckung der Entlohnung des Restruk-
turierungsbeauftragten bestimmten Frist
gestellt, so ist ein Restrukturierungsbeauf-
tragter zu bestellen. Dieser hat den Schuld-

ner bei der Ausarbeitung des Restrukturie-
rungsplans binnen der vom Gericht gesetz-
ten Frist von höchstens 60 Tagen zu unter-
stützen.12

Ein Antrag ist unzulässig, wenn der Re-
strukturierungsplan oder das Restrukturie-
rungskonzept offenbar untauglich ist oder
der Antrag missbräuchlich ist, insb weil
eine wahrscheinliche Insolvenz offenbar
nicht vorliegt oder sich aus den Exekutions-
daten die Zahlungsunfähigkeit offenkundig
ergibt.13

Der Restrukturierungsplan ist somit
das Herzstück der Antragstellung und des
Restrukturierungsverfahrens. In der Praxis
wird sich jedoch erst zeigen, ob sämtliche
notwendigen Schritte eines wirtschaftlichen
Restrukturierungskonzepts vom Restruk-
turierungsverfahren nach der ReO unter-
stützt werden.

Restrukturierungsplan
Welche Angaben der Restrukturierungs-
plan zu enthalten hat, ist in § 27 Abs 2
ReO geregelt. Neben formalen Kriterien ist
insb auf die wirtschaftliche Situation des
Schuldners einzugehen sowie die Ursachen
und der Umfang der finanziellen Schwierig-
keiten zu beschreiben. Des Weiteren sind
die betroffenen Gläubiger inklusive deren
Gesamtbetrag der Forderungen sowie die
gebildeten Gläubigerklassen anzugeben.
Die vom Restrukturierungsplan nicht be-
troffenen Gläubiger sind entweder nament-
lich zu benennen oder, wenn sie nicht na-
mentlich bekannt sind, unter Bezugnahme
auf Forderungskategorien zu beschreiben.
Des Weiteren ist eine Begründung anzuge-
ben, warum diese Gläubiger nicht betroffen
sein sollen.

Die Auswahl, welche Gläubiger (und
welche Forderungen) in den Plan einbezo-
gen werden (sollen), obliegt dem Schuldner,
wobei die Auswahl der betroffenen Gläubi-
ger nach sachlich nachvollziehbaren Krite-
rien zu erfolgen hat.14 In der Praxis wird
eine Zustimmung zum Sanierungsplan an-
derenfalls kaum möglich sein.

Herzstück des Antrags sind die Bedin-
gungen des Sanierungsplans, welche in § 27
Abs 2 Z 7 ReO detailliert normiert sind. Zu-
sätzlich ist in Form einer Fortbestehens-
prognose (oder ggf bedingten Fortbeste-
hensprognose unter der Bedingung der
Annahme des Restrukturierungsplans) dar-
zulegen, dass die Annahme des Restruktu-
rierungsplans die Bestandfähigkeit des Un-
ternehmens gewährleistet.15

Abschließend ist dem Antrag ein Ver-
gleich mit einem Insolvenzszenario anzu-
schließen.

Behandlung von Forderungen im Re-
strukturierungsverfahren
Jene Forderungen, die gekürzt oder gestun-
det werden sollen, sind nach § 29 Abs 1
ReO zwingend in folgende Gläubigerklas-
sen einzuteilen:
n Z 1: Gläubiger mit Forderungen, für die

ein Pfand oder eine vergleichbare Sicher-
heit aus dem Vermögen des Schuldners
bestellt worden ist (besicherte Forde-
rungen),

n Z 2: Gläubiger mit unbesicherten Forde-
rungen,

n Z 3: Anleihegläubiger,
n Z 4: schutzbedürftige Gläubiger, insb

Gläubiger mit Forderungen unter
E 10.000,– und

n Z 5: Gläubiger nachrangiger Forderun-
gen.

Gläubiger mit besicherten Forderungen
werden in der Gläubigerklasse der besicher-
ten Forderungen nur mit jenem Betrag er-
fasst, der durch die Sicherheit gedeckt ist.16

Dies setzt eine Bewertung der Sicherheit
durch den Antragsteller voraus. Insbeson-
dere die Abstimmung der Bewertung mit
dem Gläubiger wird in der Praxis mit
Schwierigkeiten verbunden sein, welche je-
doch auch in Sanierungsverfahren nach
der IO bestehen.

Zur Annahme des Restrukturierungs-
plans ist erforderlich, dass in jeder Klasse
die Mehrheit der anwesenden betroffenen
Gläubiger dem Plan zustimmt und die
Summe der Forderungen der zustimmen-
den Gläubiger in jeder Klasse zumindest
75% der Gesamtsumme der Forderungen
der anwesenden betroffenen Gläubiger in
dieser Klasse beträgt.17

Ist der Schuldner ein Kleinstunterneh-
men, ein kleines oder ein mittleres Unter-
nehmen (KMU), so ist er nicht verpflichtet,
Gläubigerklassen zu bilden.18 Ein KMU ist
ein Schuldner jeder Rechtsform, der zwei
der drei Größenmerkmale des § 221 Abs 1
UGB nicht überschreitet. Wurden keine
Klassen gebildet, so berechnen sich die er-
forderlichen Mehrheiten anhand der insge-
samt anwesenden Gläubiger.19 Dennoch
wird zumindest eine Einteilung in besi-

7§ 6 Abs 3 ReO. 8§ 6 Abs 1 ReO. 9§ 7 Abs 1 Z 1 ReO. 10§ 7
Abs 1 Z 2 ReO. 11 § 7 Abs 1 Z 3 ReO. 12 § 8 Abs 2 ReO.
13§ 7 Abs 3 ReO. 14ErläutRV 950 BlgNR 27. GP 16. 15§ 27
Abs 2 Z 8 ReO. 16 § 29 Abs 2 ReO. 17 § 33 Abs 1 ReO.
18§ 29 Abs 3 ReO. 19§ 33 Abs 1 ReO.
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cherte Forderungen und nicht besicherte
Forderungen und ggf nachrangige Forde-
rungen erfolgen müssen. Aus rein prakti-
scher Sicht wird diese Einteilung und wahr-
scheinlich auch eine unterschiedliche Be-
handlung dieser Gruppen notwendig sein,
um die Zustimmung der Gläubiger zu er-
langen. Hinzu kommt, dass dies insb zur
Berücksichtigung der Gläubigerinteressen
notwendig sein wird, da anderenfalls eine
Schlechterstellung wie in einem Insolvenz-
verfahren droht, was wiederum den Gläubi-
gerinteressen gem § 35 ReO entgegensteht
und somit der Bestätigung des Restruktu-
rierungsplans entgegenstehen kann.

Nach Einleitung des Restrukturierungs-
verfahrens laufen die Zinsen weiter. „Um
zu verhindern, dass in der Restrukturie-
rungsplantagsatzung zur Prüfung der
Stimmrechte die angelaufenen Zinsen be-
rechnet werden müssen, wird als Stichtag
die Vorlage des Restrukturierungsplans he-
rangezogen. Die im Plan angegebene Forde-
rung samt Zinsen bis zur Vorlage ist somit
ausschlaggebend für das Stimmrecht“.20

Insbesondere bei dem geforderten Vergleich
mit den Szenarien nach der IO ist auf die
unterschiedliche Behandlung der Zinsen
Bedacht zu nehmen. Eine Restrukturie-
rungsmaßnahme kann auch die Vereinheit-
lichung der Zinsen umfassen bzw einen
Zinsstopp als Sanierungsmaßnahme (bspw
für einen bestimmten Zeitraum) definieren.
Insbesondere iZm dem anzustellenden Ver-
gleich mit den Szenarien nach der IO ist die
unterschiedliche Behandlung der Zinsen zu
berücksichtigen.

Der Restrukturierungsplan ist durch
das Gericht zu bestätigen, wenn die dafür
genannten Voraussetzungen, insb die An-
nahme des Restrukturierungsplans, vorlie-
gen.21 Wird ein Restrukturierungsplan
nicht von jeder betroffenen Gläubigerklasse
angenommen, ist auf Antrag des Schuld-
ners der Restrukturierungsplan dennoch
vom Gericht zu bestätigen (sog klassen-
übergreifender Cram-down), wenn die
sonstigen Voraussetzungen für die Bestäti-
gung erfüllt sind22, und die ablehnenden
Gläubigerklassen gleichgestellt werden, wie
gleichrangige Klassen bessergestellt werden
als nachrangige Klassen23, sowie keine Gläu-
bigerklasse mehr erhält als den vollen Be-
trag ihrer Forderungen.24 Die Einteilung
der Klassen richtet sich dabei nach dem In-
solvenzrecht.

Eine weitere Voraussetzung ist, dass
der Restrukturierungsplan von einer Mehr-

heit der Gläubigerklassen einschließlich der
Klasse der besicherten Gläubiger oder einer
Mehrheit jener Klassen, die eine Insolvenz-
quote erhalten würden, angenommen
wurde. Wurden nur zwei Gläubigerklassen
gebildet, reicht die Annahme durch eine die-
ser Klassen aus.25

Der vom Gericht bestätigte Restruktu-
rierungsplan ist für alle im Restrukturie-
rungsplan genannten betroffenen Gläubiger
und den Schuldner verbindlich. Forde-
rungsgestaltungen, das bedeutet im Re-
strukturierungsplan vorgeschlagene Zah-
lungsfristen oder Kürzungen, werden mit
Bestätigung des Restrukturierungsplans
wirksam. Bei einer Forderungskürzung
wird der Schuldner von der Verbindlichkeit
befreit, den betroffenen Gläubigern den
Ausfall, den sie erleiden, nachträglich zu er-
setzen oder für die sonst gewährte Begüns-
tigung nachträglich aufzukommen.26

Auf Antrag des Schuldners hat das Ge-
richt zur Unterstützung der Verhandlun-
gen über einen Restrukturierungsplan im
Rahmen eines Restrukturierungsverfahrens
anzuordnen, dass Anträge auf Bewilligung
der Exekution auf das Vermögen des
Schuldners nicht bewilligt werden dürfen
und kein richterliches Pfand- oder Befriedi-
gungsrecht erworben werden darf („Voll-
streckungssperre“).27 Dies gilt jedoch nur in-
sofern, als diese zur Erreichung des Re-
strukturierungsziels erforderlich sind. Im
Falle einer bereits eingetretenen Zahlungs-
unfähigkeit ist ein solcher Antrag abzuwei-
sen.28 Zahlungsunfähigkeit wird vermutet,
wenn zur Hereinbringung von Abgaben
oder Sozialversicherungsbeiträgen Exeku-
tionsverfahren gegen den Schuldner geführt
werden, die weder eingestellt, aufgeschoben
noch unter vollständiger Befriedigung des
Gläubigers beendet sind.29

Die Vollstreckungssperre ist nur für die
Dauer zu bewilligen, die zur Erreichung des
Restrukturierungszieles unerlässlich ist.
Die Dauer der Vollstreckungssperre darf
drei Monate nicht übersteigen30, wobei auf
Antrag des Schuldners oder des Restruktu-
rierungsbeauftragten die Dauer der Voll-
streckungssperre verlängert werden kann.31

Die Vollstreckungssperre hat insofern
auch Bedeutung, da während einer solchen
die Verpflichtung des Schuldners, die Eröff-
nung eines Insolvenzverfahrens wegen
Überschuldung zu beantragen, ruht.32

Ebenso ist über einen während der Vollstre-
ckungssperre auf Überschuldung gestütz-
ten Insolvenzantrag eines Gläubigers nicht

zu entscheiden.33 DesWeiteren ist während
der Vollstreckungssperre ein Insolvenzver-
fahren wegen Zahlungsunfähigkeit dann
nicht zu eröffnen, wenn dies nicht im allge-
meinen Interesse der Gläubiger ist. Über
das Vorliegen des allgemeinen Interesses
hat das Gericht im Restrukturierungsver-
fahren zu entscheiden.34

Unzulässig sind vertragliche Vereinba-
rungen über die Verweigerung von Leistun-
gen aus noch zu erfüllenden Verträgen oder
deren vorzeitige Fälligstellung, Kündigung
oder Abänderung in sonstiger Weise zum
Nachteil des Schuldners wegen35

n eines Antrags auf oder Einleitung eines
Restrukturierungsverfahrens36,

n eines Antrags auf oder Bewilligung einer
Vollstreckungssperre37,

n einer solchen Verschlechterung der wirt-
schaftlichen Situation, die die Einlei-
tung eines Restrukturierungsverfahrens
ermöglicht.38

Diese Regelungen sind dem Grunde nach
bereits aus der Insolvenzordnung (IO) be-
kannt.

Der Restrukturierungsbeauftragte
Der Schuldner behält im Restrukturie-
rungsverfahren die Kontrolle über seine
Vermögenswerte und den Betrieb seines
Unternehmens, soweit nicht dem Restruk-
turierungsbeauftragten Aufgaben übertra-
gen wurden.39 Soweit dies zur Wahrung
der Interessen betroffener Gläubiger erfor-
derlich ist, kann das Gericht dem Schuldner
für die Dauer des Restrukturierungsverfah-
rens bestimmte Rechtshandlungen über-
haupt oder doch ohne Zustimmung des Ge-
richts oder des Restrukturierungsbeauftrag-
ten verbieten.40 Ein Restrukturierungs-
beauftragter ist zu bestellen, wenn
n das Gericht eine Vollstreckungssperre

bewilligt und ein solcher Beauftragter
zurWahrung der Interessen der Gläubi-
ger erforderlich ist41,

n die Bestätigung des Restrukturierungs-
plans eines klassenübergreifenden
Cram-down bedarf42 oder

n der Schuldner oder die Mehrheit der
Gläubiger, die nach dem Betrag der For-
derungen zu berechnen ist, dies bean-
tragt.43

20ErläutRV 950 BlgNR 27. GP 16. 21§ 34 Abs 1 ReO. 22§ 36
Abs 1 Z 1 ReO. 23 § 36 Abs 1 Z 2 ReO. 24 § 36 Abs 1 Z 3
ReO. 25§ 36 Abs 2 ReO. 26§ 39 Abs 1 ReO. 27§ 19 Abs 1
ReO. 28§ 19 Abs 2 ReO. 29§ 19 Abs 4 ReO. 30§ 22 Abs 1
ReO. 31§ 22 Abs 2 ReO. 32§ 24 Abs 1 ReO. 33§ 24 Abs 2
ReO. 34§ 24 Abs 3 ReO. 35§ 26 Abs 3 ReO. 36§ 26 Abs 3
Z 1 ReO. 37 § 26 Abs 3 Z 2 ReO. 38 § 26 Abs 3 Z 5 ReO.
39§ 16 Abs 1 ReO. 40§ 16 Abs 2 ReO. 41§ 9 Abs 1 Z 1 ReO.
42§ 9 Abs 1 Z 2 ReO. 43§ 9 Abs 1 Z 3 ReO.
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Das Gericht hat weiters einen Restrukturie-
rungsbeauftragten zu bestellen, wenn Um-
stände bekannt sind, die erwarten lassen,
dass die Eigenverwaltung zu Nachteilen
für die Gläubiger führen wird oder zur Prü-
fung bestimmter in der ReO geregelter
Sachverhalte.44 Hier wird die Praxis zeigen,
ob es der Regelfall sein wird, dass ein Re-
strukturierungsbeauftragter bestellt wird.
Da insb in den meisten Fällen eine Vollstre-
ckungssperre beantragt werden wird, ist
nicht allein schon deswegen mit einer häu-
figen Bestellung eines Restrukturierungs-
beauftragten zu rechnen.

Vereinfachtes Restrukturierungsver-
fahren
Wenn nur Finanzgläubiger betroffene
Gläubiger sind, hat das Gericht auf Antrag
des Schuldners ein vereinfachtes Restruktu-
rierungsverfahren einzuleiten und nach
Einvernahme der betroffenen Gläubiger
ohne Durchführung einer Tagsatzung über
die Bestätigung der Restrukturierungsver-
einbarung zu entscheiden.45 Der Schuldner
hat im Antrag auf Einleitung des verein-
fachten Restrukturierungsverfahrens dar-
zulegen, dass
n wahrscheinliche Insolvenz vorliegt46,
n nur Finanzgläubiger betroffene Gläubi-

ger sind47,
n eine Mehrheit von mindestens 75% der

Gesamtsumme der Forderungen in je-
der Gläubigerklasse zugestimmt hat
und48

n der Schuldner und die zustimmenden
Gläubiger die Restrukturierungsverein-
barung unter Angabe des Datums der
Unterfertigung unterschrieben haben.49

Der Schuldner hat dem Antrag eine Re-
strukturierungsvereinbarung, die den In-
halt eines Restrukturierungsplans aufweist,
anzuschließen, wobei die Zustimmungser-

klärungen der betroffenen Gläubiger, die
auch unter der Bedingung der gerichtlichen
Bestätigung im Rahmen eines vereinfachten
Restrukturierungsverfahrens erfolgt sein
können, nicht älter als 14 Tage sein dür-
fen.50 Im vereinfachten Restrukturierungs-
verfahren ist weder ein Restrukturierungs-
beauftragter zu bestellen noch eine Vollstre-
ckungssperre anzuordnen.51 Das Gericht
hat bei Vorliegen der notwendigen Voraus-
setzungen und Unterlagen die Restruktu-
rierungsvereinbarung zu bestätigen.52 Als
weitere Bestätigungsvoraussetzung sieht
das vereinfachte Restrukturierungsverfah-
ren eine Bestätigung eines allgemein beeide-

ten und gerichtlich zertifizierten Sachver-
ständigen für das Gebiet Unternehmens-
führung, Unternehmensreorganisation,
Unternehmenssanierung, Unternehmensli-
quidation vor, der die Voraussetzungen be-
scheinigt.53
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Zum Thema

Conclusio
Aufgrund der Ausgestaltung des Verfahrens und der Erwartung, dass für ein solches Verfah-

ren häufig ein Restrukturierungsbeauftragter bestellt werdenwird, ist jedoch auch in diesem

Restrukturierungsverfahren mit nicht unerheblichen Kosten zu rechnen. Eine wesentliche

Sanierungsmaßnahme in einem Restrukturierungsverfahren nach der ReO stellt die Regu-

lierung der Schulden eines Unternehmens dar. Bei einem Sanierungsverfahren nach der IO

ist die Entschuldung des Unternehmens regelmäßig nur eine Komponente der Sanierung.

Die Gesundung des Unternehmens setzt oftmals die Änderung der bestehenden Strukturen

voraus. Im Vergleich zu einem Sanierungsverfahren nach der IO fehlen jedoch wesentliche

Sanierungsmöglichkeiten, insb die begünstigte Beendigung von Dienstverhältnissen und

(Bestands-)Verträgen, welche idR die notwendige Strukturveränderung unterstützen. Im

Vergleich zu einem Sanierungsverfahren nach der IO besteht bei einem Restrukturierungs-

verfahren nach der ReO keine Mindestquote oder Mindesterfüllungsfrist. Diese Parameter

können mit den Gläubigern frei vereinbart werden. Praxistauglich erscheint jedenfalls das

vereinfachte Restrukturierungsverfahren. Dieses bietet die Möglichkeit, bei Verhandlungen

mit Finanzgläubigern Mehrheitsbeschlüsse zu erwirken. Bisher war in der außergerichtli-

chen Sanierungmangels gesetzlicher Regelung faktisch Einstimmigkeit notwendig, was auf-

grund unterschiedlicher Interessen der Finanzgläubiger zum Scheitern von Sanierungsbe-

mühungen führen konnte. Das neue Restrukturierungsverfahren nach der ReO soll eine

frühzeitige Sanierungsmöglichkeit bieten.
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